
3. zu r Beendigung von Bauten, die vor dem 2. Sep
tem ber 1949 begonnen, aber nicht vollendet worden 
sind.

Berlin, den 31. M ärz 1951

M inisterium  fü r Aufbau 
Dr. Bolz

S tellvertreter des M inisterpräsidenten 

M inisterium  der Finanzen M inisterium  der Justiz
I. V.: Georgino Fechner

S taa tssek re tä r M inister

In  der V ierten D urchführungsbestim m ung zur Verord
nung über die Lenkung  des W öhnraum s vom  23.12.1957 
wird noch einmal zusam m engefaßt, welche Baum aß
nahm en als Um- oder Ausbau, als W iederherstellung  
oder als Reparatur im  Sinne des § 5, Ziff. 2, Buchstabe b, 
der Verordnung anzusehen sind. Auch hier iverden zu 
nächst diejenigen Baum aßnahm en heraus gestellt, durch 
die zusätzlicher W ohnraum  au f K osten der Hauseigen
tüm er geschaffen werden kann. W eiter w ird nochmals 
betont, daß in solchen Fällen, in  denen sich der E igen
tüm er weigert, die Baum aßnahm en durchzuführen, auf 
Beschluß des R ates des Kreises, der S tad t oder des 
Stadtbezirks der B auauftrag durch die zuständige A b 
teilung A ufbau  erteilt werden kann. Für die F inanzie
rung toird au f die Anordnung vom  1. 8.1956 verwiesen, 
nach der die Bestim m ungen des Jahres 191)9 weiterhin  
anzuwenden sind.
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V ierte D urchführungsbestim m ung 
zur Verordnung über die Lenkung des W ohnraum es

Vom 23. Dezember 1957 
(GBl. I  S. 36/58)

A uf Grund des § 24 der Verordnung vom 22. Dezember 
1955 über die Lenkung des W ohnraum es (GBl. I  1956 
S. 3) w ird im Einvernehm en m it dem M inister des In 
nern, dem M inister fü r Aufbau, dem M inister der 
Finanzen, dem S taa tssek re tä r fü r Angelegenheiten der 
örtlichen R äte  und nach A nhören des Bundesvorstandes 
des F reien Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes 
bestim m t:

Zu § 5 Ziff. 2 Buchst, b der V erordnung

§ 8
(1) Als Um- oder Ausbau im  Sinne des § 5 Ziff. 2
Buchst, b der V erordnung gelten Baum aßnahm en,
durch die
a )  m it H ilfe einer veränderten  R aum aufteilung zusätz

licher W ohnraum  gewonnen wird;
b) bisher anderw eitig  oder überhaupt n icht genutzte 

Gebäudeteile fü r Wohnzwecke nu tzbar gem acht 
werden (z. B. Ausbau von D achkam m ern oder Ge
w erberaum ) ;

c) zusätzlicher W ohnraum  durch A ufstockung eines 
Gebäudes u. ä. gewonnen wird.

§9
(1) Die R äte der S tädte, S tadtbezirke und Gemeinden 
— Fachgebiet W ohnraum lenkung — haben festzustellen, 
wo um-, aus- und w iederaufbaufähiger W ohnraum  vor
handen ist.
(2) D er R at des Kreises, der S tad t oder des S tad t
bezirkes —  Abteilung A ufbau — überp rü ft den U m fang 
der erforderlichen Baum aßnahm en, ihre Zweckm äßig
keit und den B edarf an  Baum aterialien.
(3) W eigert sich der Hauseigentüm er, die notwendigen 
B auarbeiten von sich aus in A uftrag  zu geben, so w ird 
der B auau ftrag  nach B eschlußfassung durch den R at 
des Kreises, der S tad t oder des Stadtbezirkes von der 
zuständigen Abteilung A ufbau erteilt. Die F inanzierung 
des Bauvorhabens oder der erforderlichen R eparaturen  
erfo lg t dann nach der Anordnung vom 1. A ugust 1956 
über die K reditgew ährung bei Um- oder Ausbau bzw. 
W iederherstellung von teilweise zerstörtem  W ohnraum  
sowie bei R eparaturen  an W ohnhäusern auf Anordnung 
der R äte  der S tädte und Gemeinden (GBl. I  S. 619) au f 
A n trag  des R ates der S tadt, des Stadtbezirkes oder der 
Gemeinde — Fachgebiet W ohnraum lenkung — .

§ 15
Diese D urchführungsbestim m ung t r i t t  m it ih rer V er
kündung in  K raft.

Berlin, den 23. Dezember 1957

D er M inister fü r  A rbeit und Berufsausbildung 
M acher

Benachteiligung von Westbewohnern bei Verwaltung 
und Erwerb von Grundstücken

Sollen Grundstücke, die bereits unter Zw angsvenvaltung  
stehen, weil die E igentüm er in der Bundesrepublik bzw. 
in  W est-Berlin wohnen, aus- oder um gebaut werden, um  
weiteren W ohnraum  zu  schaffen, oder wird eine größere 
R eparatur fü r  notw endig gehalten, so ergeht zunächst 
eine A ufforderung an die E igentüm er, der A ufnahm e  
einer Aufbau-Grundschuld zuzustim m en. H ierzu m uß  
nochmals betont werden, daß die Verordnung zur Siche
rung von Verm ögenswerten vom  17. 7.1952 zw ar a u f
gehoben ist, die eingeleiteten M aßnahmen aber bestehen  
geblieben sind. Die m eisten Grundstücke aller Personen, 
die bereits vor dem  10.6.1953 im  W esten  w ohnhaft 
waren, werden auch je tz t  noch zw angsverw altet. Ledig
lich fü r  solche Grundstücke, die erst nach diesem Z eit
p u n kt in  westliches E igentum  übergegangen sind oder 
deren E igentüm er nach dem  S tich tag  aus der Zone w eg
gingen, konnten Bevollm ächtigte bestellt werden. S tim 
m en die betroffenen E igentüm er der beabsichtigten  
A ufnahm e der Aufbau-Grundschuld n icht zu , so wird  
der entsprechende Bauauftrag ebenfalls vom  R a t des 
Kreises, der S tad t oder des S tad tbezirks erteilt und die 
fehlende Zustim m ung zur E intragung ins Grundbuch 
durch behördliche Anw eisung ersetzt. Bei diesen Grund
stücken wird sogar erheblich großzügiger verfahren, 
da ja  eine unm ittelbare Überwachung der Verw altungs
m aßnahm en durch den E igentüm er oder einen Bevoll
m ächtig ten  nicht gegeben ist. Besonders in solchen 
Fällen xoerden auch die fü r  ein G rundstück bewilligten  
M ittel teiliueise fü r  Bauarbeiten an anderen Grund
stücken verwendet. Sie werden aber auf dem betreffen
den G rundstück als Aufbau-Grundschuld eingetragen.

*

Die Zahl der unm ittelbaren Bauaufträge durch die R äte  
der Kreise, S täd te und Stad tbezirke n im m t im m er m ehr  
zu. Die fü r  die angeordneten Baum aßnahm en benötigten
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